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zum Stellen von Beweisanträgen bestimmen. 4Beweisanträge, die nach Fristab-
lauf gestellt werden, können im Urteil beschieden werden; dies gilt nicht, wenn
die Stellung des Beweisantrags vor Fristablauf nicht möglich war. 5Wird ein
Beweisantrag nach Fristablauf gestellt, sind die Tatsachen, die die Einhaltung
der Frist unmöglich gemacht haben, mit dem Antrag glaubhaft zu machen.

§ 245 Umfang der Beweisaufnahme; präsente Beweismittel. (1) 1Die
Beweisaufnahme ist auf alle vom Gericht vorgeladenen und auch erschienenen
Zeugen und Sachverständigen sowie auf die sonstigen nach § 214 Abs. 4 vom
Gericht oder der Staatsanwaltschaft herbeigeschafften Beweismittel zu erstre-
cken, es sei denn, daß die Beweiserhebung unzulässig ist. 2Von der Erhebung
einzelner Beweise kann abgesehen werden, wenn die Staatsanwaltschaft, der
Verteidiger und der Angeklagte damit einverstanden sind.

(2) 1Zu einer Erstreckung der Beweisaufnahme auf die vom Angeklagten
oder der Staatsanwaltschaft vorgeladenen und auch erschienenen Zeugen und
Sachverständigen sowie auf die sonstigen herbeigeschafften Beweismittel ist das
Gericht nur verpflichtet, wenn ein Beweisantrag gestellt wird. 2Der Antrag ist
abzulehnen, wenn die Beweiserhebung unzulässig ist. 3 Im übrigen darf er nur
abgelehnt werden, wenn die Tatsache, die bewiesen werden soll, schon erwie-
sen oder offenkundig ist, wenn zwischen ihr und dem Gegenstand der Urteils-
findung kein Zusammenhang besteht oder wenn das Beweismittel völlig un-
geeignet ist.

§ 246 Ablehnung von Beweisanträgen wegen Verspätung. (1) Eine Be-
weiserhebung darf nicht deshalb abgelehnt werden, weil das Beweismittel oder
die zu beweisende Tatsache zu spät vorgebracht worden sei.

(2) Ist jedoch ein zu vernehmender Zeuge oder Sachverständiger dem Geg-
ner des Antragstellers so spät namhaft gemacht oder eine zu beweisende Tatsa-
che so spät vorgebracht worden, daß es dem Gegner an der zur Einziehung von
Erkundigungen erforderlichen Zeit gefehlt hat, so kann er bis zum Schluß der
Beweisaufnahme die Aussetzung der Hauptverhandlung zum Zweck der Er-
kundigung beantragen.

(3) Dieselbe Befugnis haben die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte bei
den auf Anordnung des Vorsitzenden oder des Gerichts geladenen Zeugen oder
Sachverständigen.

(4) Über die Anträge entscheidet das Gericht nach freiem Ermessen.

§ 246a Vernehmung eines Sachverständigen vor Entscheidung über
eine Unterbringung. (1) 1Kommt in Betracht, dass die Unterbringung des
Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus oder in der Sicherungsver-
wahrung angeordnet oder vorbehalten werden wird, so ist in der Hauptverhand-
lung ein Sachverständiger über den Zustand des Angeklagten und die Behand-
lungsaussichten zu vernehmen. 2Gleiches gilt, wenn das Gericht erwägt, die
Unterbringung des Angeklagten in einer Entziehungsanstalt anzuordnen.

(2) Ist Anklage erhoben worden wegen einer in § 181b des Strafgesetzbuchs
genannten Straftat zum Nachteil eines Minderjährigen und kommt die Ertei-
lung einer Weisung nach § 153a dieses Gesetzes oder nach den §§ 56c, 59a
Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 oder § 68b Absatz 2 Satz 2 des Strafgesetzbuchs in
Betracht, wonach sich der Angeklagte psychiatrisch, psycho- oder sozialthera-
peutisch betreuen und behandeln zu lassen hat (Therapieweisung), soll ein
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Sachverständiger über den Zustand des Angeklagten und die Behandlungsaus-
sichten vernommen werden, soweit dies erforderlich ist, um festzustellen, ob
der Angeklagte einer solchen Betreuung und Behandlung bedarf.

(3) Hat der Sachverständige den Angeklagten nicht schon früher untersucht,
so soll ihm dazu vor der Hauptverhandlung Gelegenheit gegeben werden.

§ 247 Entfernung des Angeklagten bei Vernehmung von Mitange-
klagten und Zeugen. 1Das Gericht kann anordnen, daß sich der Angeklagte
während einer Vernehmung aus dem Sitzungszimmer entfernt, wenn zu be-
fürchten ist, ein Mitangeklagter oder ein Zeuge werde bei seiner Vernehmung
in Gegenwart des Angeklagten die Wahrheit nicht sagen. 2Das gleiche gilt,
wenn bei der Vernehmung einer Person unter 18 Jahren als Zeuge in Gegen-
wart des Angeklagten ein erheblicher Nachteil für das Wohl des Zeugen zu
befürchten ist oder wenn bei einer Vernehmung einer anderen Person als
Zeuge in Gegenwart des Angeklagten die dringende Gefahr eines schwerwie-
genden Nachteils für ihre Gesundheit besteht. 3Die Entfernung des Angeklag-
ten kann für die Dauer von Erörterungen über den Zustand des Angeklagten
und die Behandlungsaussichten angeordnet werden, wenn ein erheblicher
Nachteil für seine Gesundheit zu befürchten ist. 4Der Vorsitzende hat den
Angeklagten, sobald dieser wieder anwesend ist, von dem wesentlichen Inhalt
dessen zu unterrichten, was während seiner Abwesenheit ausgesagt oder sonst
verhandelt worden ist.

§ 247a Anordnung einer audiovisuellen Vernehmung von Zeugen.
(1) 1Besteht die dringende Gefahr eines schwerwiegenden Nachteils für das

Wohl des Zeugen, wenn er in Gegenwart der in der Hauptverhandlung
Anwesenden vernommen wird, so kann das Gericht anordnen, daß der Zeuge
sich während der Vernehmung an einem anderen Ort aufhält; eine solche
Anordnung ist auch unter den Voraussetzungen des § 251 Abs. 2 zulässig,
soweit dies zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. 2Die Entscheidung
ist unanfechtbar. 3Die Aussage wird zeitgleich in Bild und Ton in das Sitzungs-
zimmer übertragen. 4 Sie soll aufgezeichnet werden, wenn zu besorgen ist, daß
der Zeuge in einer weiteren Hauptverhandlung nicht vernommen werden kann
und die Aufzeichnung zur Erforschung der Wahrheit erforderlich ist. 5 § 58a
Abs. 2 findet entsprechende Anwendung.

(2) 1Das Gericht kann anordnen, dass die Vernehmung eines Sachverständi-
gen in der Weise erfolgt, dass dieser sich an einem anderen Ort als das Gericht
aufhält und die Vernehmung zeitgleich in Bild und Ton an den Ort, an dem
sich der Sachverständige aufhält, und in das Sitzungszimmer übertragen wird.
2Dies gilt nicht in den Fällen des § 246a. 3Die Entscheidung nach Satz 1 ist
unanfechtbar.

§ 248 Entlassung der Zeugen und Sachverständigen. 1Die vernomme-
nen Zeugen und Sachverständigen dürfen sich nur mit Genehmigung oder auf
Anweisung des Vorsitzenden von der Gerichtsstelle entfernen. 2Die Staats-
anwaltschaft und der Angeklagte sind vorher zu hören.

§ 249 Führung des Urkundenbeweises durch Verlesung; Selbstlesever-
fahren. (1) 1Urkunden sind zum Zweck der Beweiserhebung über ihren
Inhalt in der Hauptverhandlung zu verlesen. 2Elektronische Dokumente sind
Urkunden, soweit sie verlesbar sind.
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(2) 1Von der Verlesung kann, außer in den Fällen der §§ 253 und 254,
abgesehen werden, wenn die Richter und Schöffen vom Wortlaut der Urkunde
Kenntnis genommen haben und die übrigen Beteiligten hierzu Gelegenheit
hatten. 2Widerspricht der Staatsanwalt, der Angeklagte oder der Verteidiger
unverzüglich der Anordnung des Vorsitzenden, nach Satz 1 zu verfahren, so
entscheidet das Gericht. 3Die Anordnung des Vorsitzenden, die Feststellungen
über die Kenntnisnahme und die Gelegenheit hierzu und der Widerspruch sind
in das Protokoll aufzunehmen.

§ 250 Grundsatz der persönlichen Vernehmung. 1Beruht der Beweis
einer Tatsache auf der Wahrnehmung einer Person, so ist diese in der Haupt-
verhandlung zu vernehmen. 2Die Vernehmung darf nicht durch Verlesung des
über eine frühere Vernehmung aufgenommenen Protokolls oder einer Erklä-
rung ersetzt werden.

§ 251 Urkundenbeweis durch Verlesung von Protokollen. (1) Die Ver-
nehmung eines Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten kann durch
die Verlesung eines Protokolls über eine Vernehmung oder einer Urkunde, die
eine von ihm erstellte Erklärung enthält, ersetzt werden,
1. wenn der Angeklagte einen Verteidiger hat und der Staatsanwalt, der Ver-
teidiger und der Angeklagte damit einverstanden sind;

2. wenn die Verlesung lediglich der Bestätigung eines Geständnisses des Ange-
klagten dient und der Angeklagte, der keinen Verteidiger hat, sowie der
Staatsanwalt der Verlesung zustimmen;

3. wenn der Zeuge, Sachverständige oder Mitbeschuldigte verstorben ist oder
aus einem anderen Grunde in absehbarer Zeit gerichtlich nicht vernommen
werden kann;

4. soweit das Protokoll oder die Urkunde das Vorliegen oder die Höhe eines
Vermögensschadens betrifft.

(2) Die Vernehmung eines Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten
darf durch die Verlesung des Protokolls über seine frühere richterliche Ver-
nehmung auch ersetzt werden, wenn
1. dem Erscheinen des Zeugen, Sachverständigen oder Mitbeschuldigten in der
Hauptverhandlung für eine längere oder ungewisse Zeit Krankheit, Ge-
brechlichkeit oder andere nicht zu beseitigende Hindernisse entgegenstehen;

2. dem Zeugen oder Sachverständigen das Erscheinen in der Hauptverhandlung
wegen großer Entfernung unter Berücksichtigung der Bedeutung seiner
Aussage nicht zugemutet werden kann;

3. der Staatsanwalt, der Verteidiger und der Angeklagte mit der Verlesung
einverstanden sind.

(3) Soll die Verlesung anderen Zwecken als unmittelbar der Urteilsfindung,
insbesondere zur Vorbereitung der Entscheidung darüber dienen, ob die La-
dung und Vernehmung einer Person erfolgen sollen, so dürfen Protokolle und
Urkunden auch sonst verlesen werden.

(4) 1 In den Fällen der Absätze 1 und 2 beschließt das Gericht, ob die Ver-
lesung angeordnet wird. 2Der Grund der Verlesung wird bekanntgegeben.
3Wird das Protokoll über eine richterliche Vernehmung verlesen, so wird fest-
gestellt, ob der Vernommene vereidigt worden ist. 4Die Vereidigung wird
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nachgeholt, wenn sie dem Gericht notwendig erscheint und noch ausführbar
ist.

§ 252 Verbot der Protokollverlesung nach Zeugnisverweigerung.
Die Aussage eines vor der Hauptverhandlung vernommenen Zeugen, der

erst in der Hauptverhandlung von seinem Recht, das Zeugnis zu verweigern,
Gebrauch macht, darf nicht verlesen werden.

§ 253 Protokollverlesung zur Gedächtnisunterstützung. (1) Erklärt ein
Zeuge oder Sachverständiger, daß er sich einer Tatsache nicht mehr erinnere,
so kann der hierauf bezügliche Teil des Protokolls über seine frühere Ver-
nehmung zur Unterstützung seines Gedächtnisses verlesen werden.

(2) Dasselbe kann geschehen, wenn ein in der Vernehmung hervortretender
Widerspruch mit der früheren Aussage nicht auf andere Weise ohne Unter-
brechung der Hauptverhandlung festgestellt oder behoben werden kann.

§ 254 Verlesung eines richterlichen Protokolls bei Geständnis oder
Widersprüchen. (1) Erklärungen des Angeklagten, die in einem richterlichen
Protokoll oder in einer Bild-Ton-Aufzeichnung einer Vernehmung enthalten
sind, können zum Zweck der Beweisaufnahme über ein Geständnis verlesen
beziehungsweise vorgeführt werden.

(2) Dasselbe kann geschehen, wenn ein in der Vernehmung hervortretender
Widerspruch mit der früheren Aussage nicht auf andere Weise ohne Unter-
brechung der Hauptverhandlung festgestellt oder behoben werden kann.

§ 255 Protokollierung der Verlesung. In den Fällen der §§ 253 und 254
ist die Verlesung und ihr Grund auf Antrag der Staatsanwaltschaft oder des
Angeklagten im Protokoll zu erwähnen.

§ 255a Vorführung einer aufgezeichneten Zeugenvernehmung.
(1) Für die Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung einer Zeugenverneh-

mung gelten die Vorschriften zur Verlesung eines Protokolls über eine Ver-
nehmung gemäß §§ 251, 252, 253 und 255 entsprechend.

(2) 1 In Verfahren wegen Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung
(§§ 174 bis 184k des Strafgesetzbuches) oder gegen das Leben (§§ 211 bis 222
des Strafgesetzbuches), wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen (§ 225 des
Strafgesetzbuches) oder wegen Straftaten gegen die persönliche Freiheit nach
den §§ 232 bis 233a des Strafgesetzbuches kann die Vernehmung eines Zeugen
unter 18 Jahren durch die Vorführung der Bild-Ton-Aufzeichnung seiner
früheren richterlichen Vernehmung ersetzt werden, wenn der Angeklagte und
sein Verteidiger Gelegenheit hatten, an dieser mitzuwirken, und wenn der
Zeuge, dessen Vernehmung nach § 58a Absatz 1 Satz 3 in Bild und Ton
aufgezeichnet worden ist, der vernehmungsersetzenden Vorführung dieser Auf-
zeichnung in der Hauptverhandlung nicht unmittelbar nach der aufgezeichne-
ten Vernehmung widersprochen hat. 2Dies gilt auch für Zeugen, die Verletzte
einer dieser Straftaten sind und zur Zeit der Tat unter 18 Jahre alt waren oder
Verletzte einer Straftat gegen die sexuelle Selbstbestimmung (§§ 174 bis 184k
des Strafgesetzbuches) sind. 3Das Gericht hat bei seiner Entscheidung auch die
schutzwürdigen Interessen des Zeugen zu berücksichtigen und den Grund für
die Vorführung bekanntzugeben. 4Eine ergänzende Vernehmung des Zeugen
ist zulässig.
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§ 256 Verlesung der Erklärungen von Behörden und Sachverständi-
gen. (1) Verlesen werden können
1. die ein Zeugnis oder ein Gutachten enthaltenden Erklärungen
a) öffentlicher Behörden,
b) der Sachverständigen, die für die Erstellung von Gutachten der betreffen-

den Art allgemein vereidigt sind, sowie
c) der Ärzte eines gerichtsärztlichen Dienstes mit Ausschluss von Leumunds-

zeugnissen,
2. unabhängig vom Tatvorwurf ärztliche Atteste über Körperverletzungen,
3. ärztliche Berichte zur Entnahme von Blutproben,
4. Gutachten über die Auswertung eines Fahrtschreibers, die Bestimmung der
Blutgruppe oder des Blutalkoholgehalts einschließlich seiner Rückrechnung,

5. Protokolle sowie in einer Urkunde enthaltene Erklärungen der Strafverfol-
gungsbehörden über Ermittlungshandlungen, soweit diese nicht eine Ver-
nehmung zum Gegenstand haben und

6. Übertragungsnachweise und Vermerke nach § 32e Absatz 3.
(2) Ist das Gutachten einer kollegialen Fachbehörde eingeholt worden, so

kann das Gericht die Behörde ersuchen, eines ihrer Mitglieder mit der Ver-
tretung des Gutachtens in der Hauptverhandlung zu beauftragen und dem
Gericht zu bezeichnen.

§ 257 Befragung des Angeklagten und Erklärungsrechte nach einer
Beweiserhebung. (1) Nach der Vernehmung eines jeden Mitangeklagten und
nach jeder einzelnen Beweiserhebung soll der Angeklagte befragt werden, ob er
dazu etwas zu erklären habe.

(2) Auf Verlangen ist auch dem Staatsanwalt und dem Verteidiger nach der
Vernehmung des Angeklagten und nach jeder einzelnen Beweiserhebung Gele-
genheit zu geben, sich dazu zu erklären.

(3) Die Erklärungen dürfen den Schlußvortrag nicht vorwegnehmen.

§ 257a Form von Anträgen und Anregungen zu Verfahrensfragen.
1Das Gericht kann den Verfahrensbeteiligten aufgeben, Anträge und An-

regungen zu Verfahrensfragen schriftlich zu stellen. 2Dies gilt nicht für die in
§ 258 bezeichneten Anträge. 3 § 249 findet entsprechende Anwendung.

§ 257b Erörterung des Verfahrensstands mit den Verfahrensbeteilig-
ten. Das Gericht kann in der Hauptverhandlung den Stand des Verfahrens mit
den Verfahrensbeteiligten erörtern, soweit dies geeignet erscheint, das Verfah-
ren zu fördern.

§ 257c Verständigung zwischen Gericht und Verfahrensbeteiligten.
(1) 1Das Gericht kann sich in geeigneten Fällen mit den Verfahrensbetei-

ligten nach Maßgabe der folgenden Absätze über den weiteren Fortgang und
das Ergebnis des Verfahrens verständigen. 2 § 244 Absatz 2 bleibt unberührt.

(2) 1Gegenstand dieser Verständigung dürfen nur die Rechtsfolgen sein, die
Inhalt des Urteils und der dazugehörigen Beschlüsse sein können, sonstige
verfahrensbezogene Maßnahmen im zugrundeliegenden Erkenntnisverfahren
sowie das Prozessverhalten der Verfahrensbeteiligten. 2Bestandteil jeder Ver-
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ständigung soll ein Geständnis sein. 3Der Schuldspruch sowie Maßregeln der
Besserung und Sicherung dürfen nicht Gegenstand einer Verständigung sein.

(3) 1Das Gericht gibt bekannt, welchen Inhalt die Verständigung haben
könnte. 2Es kann dabei unter freier Würdigung aller Umstände des Falles sowie
der allgemeinen Strafzumessungserwägungen auch eine Ober- und Untergren-
ze der Strafe angeben. 3Die Verfahrensbeteiligten erhalten Gelegenheit zur
Stellungnahme. 4Die Verständigung kommt zustande, wenn Angeklagter und
Staatsanwaltschaft dem Vorschlag des Gerichtes zustimmen.

(4) 1Die Bindung des Gerichtes an eine Verständigung entfällt, wenn recht-
lich oder tatsächlich bedeutsame Umstände übersehen worden sind oder sich
neu ergeben haben und das Gericht deswegen zu der Überzeugung gelangt,
dass der in Aussicht gestellte Strafrahmen nicht mehr tat- oder schuldangemes-
sen ist. 2Gleiches gilt, wenn das weitere Prozessverhalten des Angeklagten nicht
dem Verhalten entspricht, das der Prognose des Gerichtes zugrunde gelegt
worden ist. 3Das Geständnis des Angeklagten darf in diesen Fällen nicht ver-
wertet werden. 4Das Gericht hat eine Abweichung unverzüglich mitzuteilen.

(5) Der Angeklagte ist über die Voraussetzungen und Folgen einer Abwei-
chung des Gerichtes von dem in Aussicht gestellten Ergebnis nach Absatz 4 zu
belehren.

§ 258 Schlussvorträge; Recht des letzten Wortes. (1) Nach dem Schluß
der Beweisaufnahme erhalten der Staatsanwalt und sodann der Angeklagte zu
ihren Ausführungen und Anträgen das Wort.

(2) Dem Staatsanwalt steht das Recht der Erwiderung zu; dem Angeklagten
gebührt das letzte Wort.

(3) Der Angeklagte ist, auch wenn ein Verteidiger für ihn gesprochen hat, zu
befragen, ob er selbst noch etwas zu seiner Verteidigung anzuführen habe.

§ 259 Dolmetscher. (1) Einem der Gerichtssprache nicht mächtigen Ange-
klagten müssen aus den Schlußvorträgen mindestens die Anträge des Staats-
anwalts und des Verteidigers durch den Dolmetscher bekanntgemacht werden.

(2) Dasselbe gilt nach Maßgabe des § 186 des Gerichtsverfassungsgesetzes1)
für einen hör- oder sprachbehinderten Angeklagten.

§ 260 Urteil. (1) Die Hauptverhandlung schließt mit der auf die Beratung
folgenden Verkündung des Urteils.

(2) Wird ein Berufsverbot angeordnet, so ist im Urteil der Beruf, der Berufs-
zweig, das Gewerbe oder der Gewerbezweig, dessen Ausübung verboten wird,
genau zu bezeichnen.

(3) Die Einstellung des Verfahrens ist im Urteil auszusprechen, wenn ein
Verfahrenshindernis besteht.

(4) 1Die Urteilsformel gibt die rechtliche Bezeichnung der Tat an, deren der
Angeklagte schuldig gesprochen wird. 2Hat ein Straftatbestand eine gesetzliche
Überschrift, so soll diese zur rechtlichen Bezeichnung der Tat verwendet
werden. 3Wird eine Geldstrafe verhängt, so sind Zahl und Höhe der Tagessätze
in die Urteilsformel aufzunehmen. 4Wird die Entscheidung über die Siche-
rungsverwahrung vorbehalten, die Strafe oder Maßregel der Besserung und

1)Nr. 4.
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Sicherung zur Bewährung ausgesetzt, der Angeklagte mit Strafvorbehalt ver-
warnt oder von Strafe abgesehen, so ist dies in der Urteilsformel zum Ausdruck
zu bringen. 5 Im übrigen unterliegt die Fassung der Urteilsformel dem Ermes-
sen des Gerichts.

(5) 1Nach der Urteilsformel werden die angewendeten Vorschriften nach
Paragraph, Absatz, Nummer, Buchstabe und mit der Bezeichnung des Gesetzes
aufgeführt. 2 Ist bei einer Verurteilung, durch die auf Freiheitsstrafe oder
Gesamtfreiheitsstrafe von nicht mehr als zwei Jahren erkannt wird, die Tat oder
der ihrer Bedeutung nach überwiegende Teil der Taten auf Grund einer
Betäubungsmittelabhängigkeit begangen worden, so ist außerdem § 17 Abs. 2
des Bundeszentralregistergesetzes anzuführen.

§ 261 Grundsatz der freien richterlichen Beweiswürdigung. Über das
Ergebnis der Beweisaufnahme entscheidet das Gericht nach seiner freien, aus
dem Inbegriff der Verhandlung geschöpften Überzeugung.

§ 262 Entscheidung zivilrechtlicher Vorfragen. (1) Hängt die Strafbar-
keit einer Handlung von der Beurteilung eines bürgerlichen Rechtsverhält-
nisses ab, so entscheidet das Strafgericht auch über dieses nach den für das
Verfahren und den Beweis in Strafsachen geltenden Vorschriften.

(2) Das Gericht ist jedoch befugt, die Untersuchung auszusetzen und einem
der Beteiligten zur Erhebung der Zivilklage eine Frist zu bestimmen oder das
Urteil des Zivilgerichts abzuwarten.

§ 263 Abstimmung. (1) Zu jeder dem Angeklagten nachteiligen Entschei-
dung über die Schuldfrage und die Rechtsfolgen der Tat ist eine Mehrheit von
zwei Dritteln der Stimmen erforderlich.

(2) Die Schuldfrage umfaßt auch solche vom Strafgesetz besonders vorgese-
hene Umstände, welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern oder erhö-
hen.

(3) Die Schuldfrage umfaßt nicht die Voraussetzungen der Verjährung.

§ 264 Gegenstand des Urteils. (1) Gegenstand der Urteilsfindung ist die in
der Anklage bezeichnete Tat, wie sie sich nach dem Ergebnis der Verhandlung
darstellt.

(2) Das Gericht ist an die Beurteilung der Tat, die dem Beschluß über die
Eröffnung des Hauptverfahrens zugrunde liegt, nicht gebunden.

§ 265 Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes oder der Sachla-
ge. (1) Der Angeklagte darf nicht auf Grund eines anderen als des in der
gerichtlich zugelassenen Anklage angeführten Strafgesetzes verurteilt werden,
ohne daß er zuvor auf die Veränderung des rechtlichen Gesichtspunktes be-
sonders hingewiesen und ihm Gelegenheit zur Verteidigung gegeben worden
ist.

(2) Ebenso ist zu verfahren, wenn
1. sich erst in der Verhandlung vom Strafgesetz besonders vorgesehene Umstän-
de ergeben, welche die Strafbarkeit erhöhen oder die Anordnung einer Maß-
nahme oder die Verhängung einer Nebenstrafe oder Nebenfolge rechtfer-
tigen,
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2. das Gericht von einer in der Verhandlung mitgeteilten vorläufigen Bewer-
tung der Sach- oder Rechtslage abweichen will oder

3. der Hinweis auf eine veränderte Sachlage zur genügenden Verteidigung des
Angeklagten erforderlich ist.
(3) Bestreitet der Angeklagte unter der Behauptung, auf die Verteidigung

nicht genügend vorbereitet zu sein, neu hervorgetretene Umstände, welche die
Anwendung eines schwereren Strafgesetzes gegen den Angeklagten zulassen als
des in der gerichtlich zugelassenen Anklage angeführten oder die zu den in
Absatz 2 Nummer 1 bezeichneten gehören, so ist auf seinen Antrag die Haupt-
verhandlung auszusetzen.

(4) Auch sonst hat das Gericht auf Antrag oder von Amts wegen die Haupt-
verhandlung auszusetzen, falls dies infolge der veränderten Sachlage zur genü-
genden Vorbereitung der Anklage oder der Verteidigung angemessen erscheint.

§ 265a Befragung des Angeklagten vor Erteilung von Auflagen oder
Weisungen. 1Kommen Auflagen oder Weisungen (§§ 56b, 56c, 59a Abs. 2 des
Strafgesetzbuches) in Betracht, so ist der Angeklagte in geeigneten Fällen zu
befragen, ob er sich zu Leistungen erbietet, die der Genugtuung für das
begangene Unrecht dienen, oder Zusagen für seine künftige Lebensführung
macht. 2Kommt die Weisung in Betracht, sich einer Heilbehandlung oder einer
Entziehungskur zu unterziehen oder in einem geeigneten Heim oder einer
geeigneten Anstalt Aufenthalt zu nehmen, so ist er zu befragen, ob er hierzu
seine Einwilligung gibt.

§ 266 Nachtragsanklage. (1) Erstreckt der Staatsanwalt in der Hauptver-
handlung die Anklage auf weitere Straftaten des Angeklagten, so kann das
Gericht sie durch Beschluß in das Verfahren einbeziehen, wenn es für sie
zuständig ist und der Angeklagte zustimmt.

(2) 1Die Nachtragsanklage kann mündlich erhoben werden. 2 Ihr Inhalt ent-
spricht dem § 200 Abs. 1. 3 Sie wird in das Sitzungsprotokoll aufgenommen.
4Der Vorsitzende gibt dem Angeklagten Gelegenheit, sich zu verteidigen.

(3) 1Die Verhandlung wird unterbrochen, wenn es der Vorsitzende für er-
forderlich hält oder wenn der Angeklagte es beantragt und sein Antrag nicht
offenbar mutwillig oder nur zur Verzögerung des Verfahrens gestellt ist. 2Auf
das Recht, die Unterbrechung zu beantragen, wird der Angeklagte hingewie-
sen.

§ 267 Urteilsgründe. (1) 1Wird der Angeklagte verurteilt, so müssen die
Urteilsgründe die für erwiesen erachteten Tatsachen angeben, in denen die
gesetzlichen Merkmale der Straftat gefunden werden. 2 Soweit der Beweis aus
anderen Tatsachen gefolgert wird, sollen auch diese Tatsachen angegeben
werden. 3Auf Abbildungen, die sich bei den Akten befinden, kann hierbei
wegen der Einzelheiten verwiesen werden.

(2) Waren in der Verhandlung vom Strafgesetz besonders vorgesehene Um-
stände behauptet worden, welche die Strafbarkeit ausschließen, vermindern
oder erhöhen, so müssen die Urteilsgründe sich darüber aussprechen, ob diese
Umstände für festgestellt oder für nicht festgestellt erachtet werden.

(3) 1Die Gründe des Strafurteils müssen ferner das zur Anwendung gebrach-
te Strafgesetz bezeichnen und die Umstände anführen, die für die Zumessung
der Strafe bestimmend gewesen sind. 2Macht das Strafgesetz Milderungen von
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